
 
 

 
 
 
 
 
 

STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle/Aktenzeichen: Bauordnung 
 
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 09.05.2003 
Drucksache Nr.: 03/0163 
öffentlich 
 
 
 
 
Beratungsfolge: Umweltausschuss Sitzungstermin: 27.05.03 
    
 
 
Betreff: 
 
Mobilfunk; 
Sachstandsbericht der Verwaltung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss nimmt den Sachstandbericht zur Umsetzung des Beschlusses vom 
5.11.2002, TOP 6 zur Kenntnis. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Die Verwaltung wurde am 5.11.2002 durch den Umweltausschuss beauftragt, ein Konzept 
zu erarbeiten und umzusetzen, auf dessen Grundlage bei der Planung neuer Mobilfunk-
standorte durch die Mobilfunkbetreiber seitens der Verwaltung lenkend eingegriffen wer-
den kann.  
Die Mobilfunknetze werden derzeit massiv ausgebaut und erweitert. Die Abstimmung der 
geplanten Standorte erfolgte bislang im Einzelfall und, gemessen am Planungsstand der 
Mobilfunkbetreiber, zu einem relativ späten Zeitpunkt, wenn der konkrete Standort bereits 
feststeht, der Mietvertrag zwischen Mobilfunkbetreiber und Grundstückseigentümer bereits 
geschlossen wurde. Zu diesem Zeitpunkt hat die Stadt, selbst bei Einschaltung von Clea-
ringstellen in Problemfällen, nur noch geringe Möglichkeiten auf die Standortwahl Einfluss 
zu nehmen. Aus diesem Grund wurden von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Fach-
bereiche 6/10, BNU und 6/30  Leitlinien erarbeitet, die den – derzeit vier – Mobilfunk-
betreibern als Planungs- und Abstimmungsgrundlage zur Verfügung gestellt werden sol-
len. 
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Inhalt der Leitlinien:  
1. Unterscheidung zwischen problematischen und unproblematischeren Standorten 
2. Definition von Leitlinien für diese unterschiedlichen Bereiche 
3. Abstimmungsverfahren 
4. Information in der Homepage und im Rahmen des Umweltprogramms des BNU  
 
Die Leitlinien im Einzelnen befinden sich in der Anlage. 
 
In Vertretung 
 
 
Rainer Gleß 
Techn. Beigeordneter 
 
 
Die Maßnahme 
 hat finanzielle Auswirkungen 
 x hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 
 


